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001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren
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Norm

AVG §56;

AVG §8;

KanalisationsG Vlbg 1989 §13 Abs3;

VwRallg;

WRG 1959 §107 Abs2;

WRG 1959 §111;

Rechtssatz

Der Mangel der Zustimmung des betro<enen Grundeigentümers hinsichtlich der Errichtung der

Abwasserbeseitigungsanlage ohne ordnungsgemäße Einräumung von Zwangsrechten macht einen wasserrechtlichen

Bewilligungsbescheid zwar rechtswidrig, nimmt ihm aber nicht seine Eigenschaft und Rechtswirksamkeit als

Bewilligungsbescheid. Eine allfällige Übergehung von Parteien als solche im Bewilligungsverfahren bewirkt nicht die

Bewilligungslosigkeit des Vorhabens, wobei auf die zeitliche Beschränkung der Geltendmachung der Rechte der

übergangenen Partei im § 107 Abs 2 WRG hingewiesen wird.

Schlagworte

Grundsätzliches zur Rechtmäßigkeit und zur Rechtsverletzungsmöglichkeit
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